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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1986

Norm

KO §80 Abs1

KO §87

Rechtssatz

Der Masseverwalter ist auch nach Übernahme seiner Tätigkeit dazu befugt, aus wichtigen Gründen seine Enthebung

zu beantragen. Auch nach der Fassung der §§ 80 Abs 1 Satz 2 und 87 KO durch das IRÄG BGBl 1982/370 liegt eine

abschließende Regelung des in Rede stehenden Antragsrechtes, die einen Analogieschluß unzulässig erscheinen ließe,

nicht vor.
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